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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

im Kanton Zirich
Organ des Kantonalen Lehrervereins — Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung
Erscheint monatlich einmal

211. Jahrgang

Nr.10

16, Juli 1927

inh alt: Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein: Eingabe an den Erziehungsrat; Jahresbericht des Ziircherischen Kantonalen Lehrer-
vereins pro 1926 (Fortsetzung). — Zur Jahresrechnung pro 1926 der Witwen- und Waisenstiftung fiir ztircherische Volks-
schullehrer. — Elementarlehrerkonferenz des Kantons Ziirich: Verbesserung. — Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein:

9., 10., 11. und 12. Vorstandssitzung.

Zircherischer Kantonaler Lehrerverein.

Eingabe an den Erziehungsrat.
Uster und Ziirich, den 23. Mai 1927.
An den Erziehungsrat des Kantons Ziirich,

Prisident: Herr Erziehungsdirektor Dr. Moufion,
Ziirich 1.
Rechberg.
Sehr geehrier Herr Priisident!
Sehr geehrte Herren Erziehungsriite!

Der Vorstand des Ziirch. Kantonalen Lehrervereins hat
Kenntnis erhalten von einer Vorlage des Senatsausschusses fiir
in Reglement iiber die Aufnahme von Studierenden an der Uni-
versitdt Ziirich vom 21. Juni 1926. Dieser Entwurf weist gegen-
iber dem bestehenden Reglement Anderungen auf, die die ziir-
‘herische Lehrerschaft in starkem MafBe beriihren. Der Vor-
stand gestattet sich daher, sich zu dem Entwurf zu dulfern und
\bénderungsantrige einzureichen. Ir hegi die Hoffnung, Sie
mochten nach Priifung der Sachlage sich ihm anschliefen und
verhindern, daf von Seiten der Universitit, vielleicht aus Un-
tenntnis der wirklichen Seminarbildung, vielleicht aus andern
sriinden, unser Mittelschultyp in seinen Rechten als Vorberei-
tung fiir die Universitit immer mehr verkiirzt werde. Wenn
seinerzeit der phil. Fakultit I bei der Festlegung ihrer Be-
dingungen fiir die Promotionsordnung eine materiell vollig
autonome Stellung durch regierungsriilichen Entscheid zu-
zebilligt wurde, so scheint uns die gegenwiirtige Lage in mehr
als einer Hinsicht von der fritheren unterschieden zu sein. Um
nur eine Verschiedenheit zu nennen: Jetzt steht die Frage des
Anschlusses zur Sprache. Zu ihr sollte allen vorbereitenden
Schulen ein Mitspracherecht eingeriumt werden. Der Auf-
sichtsbehorde iiber das gesamte Unierrichiswesen des Kantons
iber diirfte es letzten Endes zustehen, die Ubertrittshedingungen
auch materiell auszubalancieren.

Der Vorstand stellt also als Anfrag 1 die Aufnahme eines
Art. 4d: das ziircherische Primarlehrerpatent.

Es ist in keiner Weise sachlich gerechtfertigt, das Primar-
lehrerpatent in Zukunft als Ausweis fiir die Aufnahme an die
‘echts- und staatswissenschaftliche Fakultit zu streichen, wiih-
‘end das Maturitdtszeugnis der ziircherischen Industrieschule
ind dasjenige der Handelsschule wie bisher anerkannt werden.
[n der Aushildung durch das Seminar ist nicht nur keine Ver-
schlechterung eingetreten, es hat vielmehr eine strengere Be-
urteilung der Priifungsleistungen der Kandidaten und Kandi-
datinnen der drei Lehrerbildungsanstalten durch die Fach-
experten eingesetzt. Sollte die Streichung aber dem Uberflul
an Studierenden der juristischen Fakultidt wehren wollen, so
haften ihr erst recht Mingel der Unsachlichkeit an. Mehr als
inmal haben Absolventen des Seminarmittelschultyps ihre Stu-
dien an der in Frage stehenden Fakultiit mit Erfolg beendet.

Unser Antrag 2 betrifft die Fullnote auf Seite 4 der Vorlage
des Senatsausschusses. Wir beantragen folgende Fassung:

Fiir die Zulassung zur Promotion wird ein anerkanntes

Lateinzeugnis gefordert, das eventuell erst im Laufe des Stu-

diums erworben werden kann. Der Patentausweis in Latein,

erworben -am ziircherischen Staatsseminar, oder ein gleich-

wertiger Ausweis einer andern ziircherischen Lehrerbildungs-
anstalt, wird anerkannt. . ..

Es handelt sich um das Reglement der phil. Fakultiat I. Die
Lehrerschaft hat sich seinerzeit mit der Forderung des «Latein-
ausweises» stark beschéftigt. Sie ist ihr und einer weiteren
Offentlichkeit unverstiindlich. Die Fakuliit hitte es durch die
Aufnahme des vorgeschlagenen Passus in der Hand, zu be-
weisen, daB jene Malnahme nicht gegen die I.ehrerschaft ge-
richtet ist. Wir sind iiberzeugt, dafl die Leitungen der Lehrer-
bildungsanstalten bei Aufstellung des T.ehrzieles fiir den fakul-
tativen Lateinunterricht auf die Wiinsche der Universititsver-
treter wenn irgend moglich eingehen werden.

Es diirfte der phil. Fakultit I um so leichter fallen, den
Lateinuntericht am Seminarmittelschultyp vollwertig und all-
gemein anzuerkennen, da sie ihn bereits einmal als ihren An-
forderungen geniigend erklirt hat.

Kann sich die genannte Fakultit mit dieser Vorbildung in
Tiatein einverstanden erkléren, so ist anzunehmen, dafl auch in
der FuBinote auf Seite 2, wonach fiir die Zulassung zu den Vor-
lesungen und Ubungen im romischen Recht und zum juristi-
schen Doktorexamen ein anerkanntes Lateinzeugnis gefordert
wird, eingesetzt-werden kann: die rechts- und staatswissen-
schaftliche Fakultit anerkennt den Patentausweis in Latein, er-
worben am ziircherischen Staatsseminar, oder einen gleich-
wertigen Ausweis einer andern ziircherischen Lehrerbildungs-
anstalt. Hiermit ist unser Antrag 3 formuliert. Seine Begriin-
dung ergibt sich aus dem bisher Gesagten.

Damit sind unsere Abidnderungsvorschlige namhaift ge-
macht. Wir glauben sie unter dem Gesichtspunkt jener voll-
wertigen Bildung gestellt zu haben, die wir fiir die Lehrerschaft
erstreben.

Mit vorziiglicher Hochachiung zeichnen

Flir den Vorstand des Z. K. L.-V.:

Der Priasident: E. Hardmeier.
Der Aktuar: Ulr. Siegrist.

Jahresbericht des Zircherischen Kantonalen
Lehrervereins pro 1926.

(Fortsetzung.)
e) Darlehen und Unterstiitzungen.

Im Jahre 1926 gingen drei (1925 :3) Darlehensgesuche
ein, denen mit den gewiinschten Betrdgen von je 300 Franken
entsprochen wurde. Der Totalbetrag der gewiihrten Darlehen
belduft sich somit im Jahre 1926 auf Fr. 900.— gegeniiber
Fr. 850.— im Vorjahre. Zweimal, auf den 30. Juni und auf den
31. Dezember, erstattete Zentralquistor W. Zirrer Bericht
iiber die Schuldner und den Stand der Darlehenskasse. Nach
seinen Mitteilungen nahmen es die Schuldner mit einer Aus-
nahme mit der Verzinsung und den fiilligen Riickzahlungen
nicht gerade genau. Auf Ende 1926 belief sich die Summe al-
ler Darlehen aus der Kasse des Z. K. L.-V. auf Fr. 1090.30 an
Kapital (1925 : Fr.981.15) und Fr. 70.55 an Zinsen (1925 :
Fr. 43.30), somit total auf Fr. 1160.85 gegeniiber Fr. 1024.45
im Vorjahre.

An Unterstiitzungen wurden von der von H. Schénenber-
ger besorgten Unterstiitzungsstelle Ziirich des Z. K. L.-V. im
Jahre 1926 an drei (1925 :7) arme durchreisende Kollegen
im ganzen Fr. 70.— (1925:Fr. 120.—) ausgegeben. Von
einem Kollegen, der die Diensie des Verbandes in Anspruch
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genommen hatie, wurden der Unterstiitzungskasse Fr. 40.—
zugewiesen, die auch an diesem Orte bestens verdankt seien,
und auch in diesem Jahre gingen der Institution vom Lehrer-
verein der Stadt Ziirich, der dadurch von solchen Auszahlun-
gen entlasiet wird, gemidll seinerzeit geiroffener Vereinbarung
Fr. 30.— zu.

f) Untersuchungen und Vermittlungen.

In zehn Fillen wurde der Kantonalvorsiand im Jahrve
1926 um seine Uniersuchung. und Vermittlung angegangen.
In fiinf Fillen waren die von uns unternommenen Schriife
von Erfolg begleifet; in einem Falle haiten sie nur teilweisen
Erfolg, und in drei Fillen muliten wir aut die Ergreifung ir-
gendwelcher Mafnahmen verzichten. Ein Fall ist noch pen-
dent. In den meisten Féllen wurde unsere Intervention zur

rechten Zeit nachgesucht. (Fortsetzung folgt.)

Zur Jahresrechnung pro 1926 der Witwen- und
Waisenstiftung fiir zircherische Volksschullehrer.

Von Ernst Hohn in Ziirich 3.

Obwohl ich schon gelegenilich die Befiirchtung hegte,
meine regelmiiBigen Referate mochten die Mitglieder unserer
Stiftung weniger interessieren, seitdem die meisten das Gefiihl,
vielleicht sogar die Uberzeugung bekommen haben, unser
«Geschifty marschiere sicher, will ich es auf das Risiko des
Kantonalprisidenten Hardmeier, der mich dazu veranlafit hat,
doch noch einmal wagen. Wenn auch die Jungen und ledigen
beiderlei Geschlechts fiir den Zwang einer alljahrlichen Bei-
fragszahlung nicht immer das notige solidare Verstindnis auf-
bringen, so hietet die Sicherheit einer gewissen Hinterbliebe-
nenfiirsorge doch allen jenen einen sichtbaren Trost, die selbst
durch schmerzensvolle Nichte mit dem Tode gerungen oder
mit menschlicher Anfeilnahme in den Haushalt einer Kollegen-
familie hineinsehen konnen, die durch den zu frithen Tod ihres
Vaters in Unsicherheit und Not gestoBen wurde.

Uber den Mitgliederbestand gibt nachfolgende Tabelle
Aufschluli:

Mitglieder
aktive u. freiw. pensionierie = Total
Bestand am 1. Januar 1926 1866 349 1985
Abgang 52*) 17 69
Zuwachs 46 20 66
Bestand am 31. Dezember 1926 1860 122 1982

Gestorben sind 22 Mitglieder (14), wovon 13 pensionierte
und 9 aktive (1 ledig, 2 verwitwet, 19 verheiratet). Rechnungs-
miilig wiren 30 Todesfidlle zu erwarten gewesen, was unter
der Beriicksichtigung der Wahrscheinlichkeit «verheiratet zu
seiny einem Zuwachs von 28—29 Witwen entsprochen hiéitte.
Tatséchlich sind nur 19 neue Witwen entstanden. Die Unter-
sterblichkeit unserer ménnlichen Mitglieder ist also eine sehr
betréchtliche, was eine Einsparung von etwa 22000 Franken
an Witwen- und Waisenrenten bedingt.

Witwenrenten. Eine merkliche Untersterblichkeit zeigt
sich auch bei den Rentnerinnen. ErwartungsgemiB hiitten 14
Rentnerinnen durch Tod ausscheiden sollen, withrend die tat-
sichliche Verminderung nur 9 betrigt. Versicherungstech-
nisch bringt die Untersterblichkeit der ménnlichen Mitglieder
der Stiftung einen Gewinn, die Untersterblichkeit der Witwen
einen Verlust. Wir wollen diesen letztern gerne auf uns neh-
men, in der frohen Hoffnung, dafl die vom Himmel geschenkten
Jihrlein unseren Witwen einen ihnen wohl zu génnenden Ge-
winn an Lebensfreude und ungeiriibtem Genusse bedeuten.

Wie durch die natiirliche Entwicklung der Dinge die
Zahl der friiheren, niederen Renten immer mehr zuriickgeht
unter Zunahme der neuen, hiheren Renten zeigt die machfol-
gende Zusammenstellung:

*) Inklusive Zuwachs an Pensionierten.

Witwenrenten aFr. 600 800 1000 1300 1500 Total
Bestand am 1. Jan. 1926 4 73 . 104 36 46 263
Abgang — 3 4 1 1 9
Zuwachs s o — = 19227 19
Bestand am 31.Dez.1926 4 70 100 35 64 273

Dazu kommen noch 4 Verwandienrenten gemifl § 17d der
Statuten.

An Waisenrenten bestehen 1 Ganz-, 50 Halbwaisenrenten
= 51. Abgang 9; Zuwachs 5. An Renten wurden ausbezahl::
an Witwen Fr. 298200 (281600); an Waisen Fr. 27600
(28 156) ; an Angehorige Fr. 3500; total Fr. 329 300 (309 156 ).

Dazu kommen noch die Unterstiitzungen aus dem Hilfs-
fonds auf Fr. 16 400.

Das sind fiirwahr Summen, die Eindruck machen miissen
und die jahraus und jahrein weitherum wohl wirken, ohne
daB die Empfinger irgendwelche Bittginge fun oder das bittere
Gefiihl des Almosenempfingers haben miissen; denn sie be-
sitzen einen Rechtsanspruch.

Das Gesamtvermdgen enifillt in Fr. 5870085 Deckungs-
kapital und Fr. 375595 Hilfsfonds. Jenes hat um rund
Fr. 364 000, dieser um Fr. 10 600 zugenommen.

Die versicherungstechnische Bilanz errechnet uns fiir das
Jahr 1926 einen effektiven Jahresgewinn von Fr. 215 966.
leiztes Jahr Fr. 140 094. Der Betrag ist ein auflerordenilicher,
und es mochte leicht der Verdachi aufsteigen, dafl er begriindel
sei durch eine Anderung an unseren technisch-statistischen
Grundlagen oder im Rechnungsmodus. Das ist aber nicht der
Fall; er ist bloR eine Funktion der tatséchlich eingetretene
Versicherungsfiille (zitierte Untersterblichkeit), sowie der Mu-
tations- und Zinsgewinne und dem Riickgang an ménnlichen
und der Zunahme an weiblichen Mitgliedern. Statutengemil
erhiilt die Staatskasse vom Jahresvorschlag einen Driitel, also
Fr. 71 987, entsprechend dem Drittel, den sie an den Miiglie
derbeitrag bezahlt. Vom Reste erhilt der Hilfsfonds einen
Zehntel = Fr. 14 397.

Wenn auch, durch die bereits zitierten duBeren Verhili-
nisse bedingt, das Jahresergebnis pro 1926 als ein auBeror-
dentliches zu betrachten ist, das in solchem Mafie in den n#ch-
sten Jahren nicht erwartet werden kann, so dridngt sich denn-
noch immer wieder der Gedanke auf, ob nicht durch eine Re-
duktion des Beitrages oder durch eine Erhchung der zukiini-
tigen Renten den Bediirfnissen der Lehrerschaft besser eni-
gegengekommen werden soll. Entgegen den Vermutungen ge-
wisser Versicherungsmathematiker, daB unsere technischen
Grundlagen zu optimistisch aufgestellt seien und so gegen un-
liebsame Riickschlige nicht sichern konnten, ergibt sich im-
mer wieder, daB sie gegeniiber den tatséchlichen Erscheinun-
gen der letzten paar Jahre in ihrer Gesamtwirkung betrécht
lich auf die pessimistische Seite der Rechnung fiithren. Un-
zweifelhaft bleibt, dal wir gestiitzt auf den jetzigen Vermio
gensstatus, unseren gegenwirtigen Mitgliederbestand und dic
geltenden versicherungstechnischen Grundlagen, die zukiinfti-
gen Witwenrenten ohne jegliche Gefdhrdung der Sicherheir
der Stiftung um ca. 200 Franken erhéhen konnten bei gleich-
bleibendem Mitgliederbeitrage. TUmgekehrt wire es moglich,
bei gleichbleibender Witwenrente von 1500 Franken den jahr-
lichen Beitrag zu reduzieren. Welcher Modus gew#hlt wer-
den soll, bedarf einiger Betrachtung, weil durch die einfache
Frage ein ganzer Komplex weiterer Fragen aufgeworfen wird.

Die Jahresvorschlige unserer Stiftung in den letzten vier
Jahren 1923 bis 1926 betrugen Fr. 24840; Fr. 98 886.—:
Fr. 140094; Fr. 215966; total Fr. 479 786. Davon mubten
wir statutengemiB je einen Drittel an die Staatskasse zuriick-
erstatten; in den vier Jahren also bis auf wenige Franken
genau Fr. 160 000. Angesichts des Umstandes, daf alle andern
im Kanton bhestehenden Witwen- und Waisenstiftungen vom
Staate auch einen Drittel an ihre Mitgliederbeitrige und ein-
zelne dazu noch wesentliche Summen zur Amortisation ihre
versicherungstechnischen Defizite erhalten, ohne daf sie je in
der Lage wiren, der Staatskasse irgendeinen Rappen aus
ihren Jahresvorschldgen zuriickzuerstatten, versteht man das




die guten Bedingungen ihres
selbst und nicht der Staats-

Bediirfnis der Volkslehrerschaft,
cigenen Standesinstifutes diesem
rasse zugute kommen zu lassen. Die kantonsritliche Eintre-
ensdebatte zum Gesetze iiber die I.eistungen des Staa-
tes an das Volksschulwesen hat gezeigt, wie die Einkommens-
verhiiltnisse, insbesondere der Lehrer auf dem Lande, nicht
derart sind, daf sie durch Ersparnisse eine wirksame Siche-
ung der Hinterbliebenen erméglichten. Fiir die Beamfen, An-
sestellten und Arbeifer der staatlichen Verwaltung und der
verichie ist sie durch das kantonale Pensionsgesetz vom 12.
September 1926 in vorbildlicher Weise gelist worden; fiir die
i.ehrerschaft hingegen bestehi sie noch in ungeniigendem

MaBe. Um so notwendiger ist darum auch fir sie
ine  Verbesserung der bereils bestehenden organisierten
Hinterbliebenenfiirsorge. Aus diesem Grunde strebt die

Lehrerschaft der Stadt Ziirich den obligatorischen Anschiuld
ihrer Lehrkrifte (Primar-, Sekundar- und vollbeschiiftigie
Fachlehrer) an die stidtische Versicherungskasse an, um ihre
Hinferbliechenen in gleicher Weise sicherzustellen, wie die-
jenigen der siiidtischen Beamten, Angestellten und rein stédti-
schen Lehrer. Das heilt deutlicher gesagt, die Hinferlassenen-
renten wiirden durch diese Zusatzversicherung so bemessen,
lafi sie mit denjenigen der kantonalen Witwen- und Waisen-
stiftung zusammen den statutarischen Anspriichen der stddti-
schen Funktiondire entsprechen. Nur die ménnlichen Lehr-
kriifte sollen angeschlossen werden, da ein Bediirfnis fiir den
llinbezug der weiblichen Iehrkrifte in eine weitere Versiche-
rung direkt Hinterlassener nicht besteht, und die stadiziirche-
rischen Renten fiir weitere Hinterbliebene den T.ehrerinnen un-
geniigend erscheinen. Die Zentralschulpflege unterstiitzt die
Bestrebungen der Lehrerschaft, und der Finanzvorstand ist
vom Stadirate am 1. Juni 1927 eingeladen worden, befiorder-
lich eine Vorlage zu unterbreiten. TLaut Mitteilungen des Fi-
nanzvorstandes kann fiir Neueiniretende die Zusatzversiche-
rung mit einer Primie von 1% % der jeweiligen Besoldungen
zedeckt werden; sollte die ganze jetzige ménnliche T.ehrer-
schaft unter Anrechnung der stidtischen Schuldienstjahre in
die Rechie und Pflichten der Zusatzversicherung eingesetzt
werden, so entsteht ein Eintrittsdefizit von rund 1.3 Millionen,
das verzinst und amortisiert werden mufl. Gliickt der stadi-
ziircherischen T.ehrerschaft der beabsichtigte Anschlufl an die
stidtische Versicherungskasse, woran nicht zu zweifeln ist,
dann wird bei einem wesentlichen Teil des Mitgliederbestan-
des unserer Witwen- und Waisenstiftung das Interesse an
cinem Ausbau der Stiftung voraussichtlich schwinden. Es er-
scheint nicht ausgeschlossen, dafl in diesen Kreisen dann we-
niger das Bediirfnis nach Erhohung der Witwenrenten sich
geltend macht, weil sie sich in den Renten der Witwen und
Waisen doch nicht auswirkt, sondern blof eine Entlastung
der stdadtischen Versicherungskasse bréchte, als vielmehr das
Bediirfnis nach der Herabsetzung des Beitrages, um durch
die Differenz einigermaflen die Beitragszahlungen an die
stddtische Versicherungskasse auszugleichen.

Ahnlich wie es die I.ehrer der Stadt Ziirich ansireben,
sind bereits die Lehrer und Tehrerinnen von Winterthur an
die dortige stidiische Pensionskasse angeschlossen, in dem
Sinne, daB sie aus dieser entsprechend den Betriigen der Ge-
meindezulagen erhohte Pensionen beziehen. Sie erhalten dort
also den staatlichen Pensionsgehalt, die Pension aus der
stadtischen Versicherungskasse, aus dieser gegebenenfalls ent-
sprechende Witwen- und Waisenrenten und dazu die Renten
unserer Stiftung. Fiir ihre Zusatzversicherung fiir die Ge-
meindezulagen bezahlen sie 3% % der anrechenbaren Besol-
dung. Ob man in Winterthur sich eher fiir eine Erhéhung
unserer Stiftungsrenten oder eine Herabsetzung des Beitrages
entscheiden wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Sicher aber
wird euf dem Lande in vermehrtem MafBe eine Erhéhung der
Witwenrente angestrebt werden, weil mit einem Beirag von
1500 Fr. und den eventuell dazukommenden Waisenrenten und
Unterstiitzungen aus dem Hilfsfonds niemand groBle Spriinge
machen und oft nicht einmal die notwendigsten I.ebensbediir-
nisse decken kann.
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auf morgen mull nicht enischieden werden, in
welchem Sinne eine Statutenrevision erfolgen soll. Mafigebend
bleibi nimlich der § 26 der Stiftungsstatuten, wonach diese
Griiltigkeit haben bis Ende 1929. Eine blofe Anderung in be-
zug auf die Hohe der Witwenrente oder des Mitgliederbeiira-
ges vor diesem Termin erscheint mir unmdoglich, weil nicht
bloB die Synode zu beschliefen hat, sondern auch der Regie-
rungsrat jede Statuteniinderung genehmigen muf}; und in die-
sem Kollegium wird angesichis der jihrlichen Riickerstattun-
gen an die Staaiskasse im Interesse der kantonalen Finanzen
nicht durchzukommen sein, um so weniger, als ja die Witwen-
rente der iibrigen Stiftungen wesentlich hinter derjenigen der
Volksschullehrer steht. Gemifl § 24, alinea 3, des Geseizes
iiber die l.eistungen des Staates an das Volksschulwesen seizt
auch noch der Kantonsrat die Hohe des Staatsbeitrages an
den Mitgliederbeitrag fest.

s driingt sich mir deshalb der Gedanke auf, die Volks-
schullehrerschaft auflerhalb der Stidie Ziirich und Winterthur
sollte einen dhnlichen Weg wie diese stddtischen Tehrerschaf-
ten gehen wund fiir eine bessere Hinterbliebenenfiirsorge den
Anschlufi an die kantonale Versicherungskasse priifen lassen.
Die Moglichkeit dazu ist durch den § 2 des oben zitierten Pen-
sionsgesetzes gegeben. Bereits hatten ja auch die Angehorigen
des kantonalen Polizeikorps ihnlich der Volksschullehrer-
schaft gesetzlich zugesicherte Pensionen, und es bestand auch
fiir sie nur noch das Bediirfnis, fiir die Hinterbliehenen in
die Kasse aufgenommen zu werden. Das ist dann auch ge-
schehen. Allerdings zahlen sie dafiir eine Priimie von 5%
ihres Einkommens, welcher Beirag im Verhiilinis zu dem in
Aussicht genommenen stidtischen hoch erscheint, aber ver-
stindlich ist, weil nicht bloR eine Zusatzversicherung gemacht
werden konnte, sondern die gesamie Hinterbliebenenversiche-
rung in der Priimie erfalit wird. Grundsitzlich ist eine solche
Lésung im Sinne meiner Anregung also mdoglich. Tmmerhin
ist die Schwierigkeit nicht zu verkennen, die darin liegt, daf
die Volksschullehrer nur einen Teil ihrer Besoldung vom
Staate beziehen, und nur von diesem ausgehend wiirden die
Witwen- und Waisenrenten berechnet. Der von Ort zu Ort
wechselnde Besoldungsanteil der Gemeinde miifte eine geson-
derte Behandlung erfahren. Der Anschlub an die kantonale
Versicherungskasse hiitte nur dann Wert, wenn dadurch die
Witwenrente in allen Féllen {iber die 1500 Fr. hinaufginge;
ob dem so ist, werden eingehende Berechnungen zeigen.

Es wird Sache des Kantonalen Lehrervereins oder der
Synode sein, sich dieser Angelegenheit anzunehmen und sie
nicht aus den Augen zu lassen. Das miifite aber bald gesche-
hen, damit sich die Verhilinisse auch bald kliren und die
Aufsichiskommission auf die Synode 1929, an der sie voraus-
sichtlich Antrag iiber die Statuteninderung stellen mufR, mehr
oder weniger orientiert ist.

Von heute

Die Volksschullehrerschaft mag mich entschuldigen, wenn
ich mich in diese ihre eigensie Angelegenheit mische, obwohl
ich nicht mehr eigentlich zur Zunft gehiore. Ich habe mich
aber wihrend langer Jahre so sehr mit der Stiftung beschiii-
tigt, dafB ich zuversichilich hoffe, man werde meine Ausfiithrun-
gen nicht als unangebrachte Einmischung auslegen.

Elementarlehrerkonferenz des Kantons Ziirich.

Verbesserung.

In dem Bericht der Elementarlehrerkonferenz iiber den
I?vcchrmunlerricht im «Pad. Beobachter» vom 18. Juni 1927,
Nummer 9, ist eine sinnstirende Auslassung wie folgt zu er-
ginzen:

Seite 36, 13. Zeile von unten, ist zu lesen: Vor allem sollen
sie (die Rechenbiichlein) wenn moglich so angelegt werden, dal
sie vom Zihlmethodiker und vom Anschavungsmethodiker ge-
braucht werden kinnen, was wohl moglich ist, da nach einiger
Zeit die beiden Methoden ineinander iibergehen. ..

Seite 36, 23 Zeile von oben, lies: Wandtafeln statt Wand-
tiafelchen. E. Bleuler, Kiisnacht.
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Zircherischer Kantonaler Lehrerverein.

9., 10., 11. und 12. Vorstandssitzung.

Samstag, den 14. Mai, Montag, den 23. Mai, Samstag, den 25. Juni
und Samstag, den 2. Juli 1927.

1. In der ersten dieser vier Sitzungen wurden die Darlegun-
gen eines Kollegen entgegengenommen, dem von der Kirchen-
und von der Schulpflege unstatthafte Propaganda in der Schule
vorgeworfen worden war. Der Lehrer bestreitet, in der Schule
direkte Agitation gegen den Fleischgenufl und fiir das Fasten
hetrieben zu haben, nimmt aber fiir sich das Recht in Anspruch,
im Zusammenhang mit einzelnen Fachern auf die moderne Er-
nihrungslehre hinweisen und seine personliche Auffassung
vertreten zu diirfen. Er ist indessen zu einer Erklirung an die
Schulpflege bereit, in der er sich verpflichtet, im Unterricht auf
jede propagandistische Tétigkeit fiir seine personliche Uber-
zeugung zu verzichten.

2. Der SenatsausschuBl hat ein neues Reglement iiber die
Aufnahme von Studierenden an der Universitit Zirich ausge-
arbeitet. Hierin ist das Seminar als vorbereitende Anstalt fiir
die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultit gestrichen,
wihrend das Maturititszeugnis der Industrie- und der Han-
delsschule wie bisher anerkannt wird. Der Kantonalvorstand
wendet sich in einer Eingabe an den Erziehungsrat gegen diese
geringe Einschédtzung der Lehrerbildung und beantragt Wieder-

aufnahme des ziircherischen Lehrerpatentes als giiltigen Aus-

weis zum Studium an der genannten Fakultdt. Da diese Ein-
gabe im «Pdd. Beob.» erscheint, wird im weiteren darauf ver-
wiesen.

3. Durch das Eingreifen des Kantonalvorstandes konnte ein
bereits weit gediehener Zwist wunter Kollegen einer Ge-
meinde beigelegt werden. Die beiden Parteien nahmen die Ver-
miftlungsvorschldge an, verpflichteten sich, die angehobenen
Prozesse riickgéngig zu machen und erklirten sich mit der vor-
gelegten Kostenverteilung einverstanden.

4. Die Anregung eines patentierten I.ehrers, es sei zu prii-
fen, ob nicht die Beitrige an die Witwen- und Waisenstifiung
fiir Pensionierte ermiifligt werden konnten, wird entgegenge-
nommen. Die Frage mul} aber, da ihre Auswirkungen vorerst
nicht zu iiberblicken sind, einem Mitgliede des Kantonalvorstan-
des zum Studium und zur Antragstellung iiberwiesen werden.

5. Wiederum kann auf das Entgegenkommen der Hilfskasse
des S. L.-V. hingewiesen werden. Auf die Befiirwortung des
Kantonalvorstandes hin trug sie die Kosten in einem Haftpflicht-
fall und ermoglichte durch ansehnliche Beitréige zwei Kollegen
die Durchfiihrung einer notwendigen Erholungskur. Bereits
sind zwei weitere Gesuche in empfehlendem Sinne weitergeleitet
worden. :

6. Im Kanton Tessin sind #talienische Geographielehrmittel
im Gebrauch, welche die Grenzen des Konigreichs zu stark
nach Norden verlegen. Die Anfrage eines Kollegen, der sich
mit diesen Verhilinissen befalite, wird an den S. 1.-V. iiber-
wiesen mit dem Wunsche, es méchte die Angelegenheit der Sek-
tion Tessin vorgelegt werden. Dieser kinnte dahin wirken, dafB
fir die dortigen Mittelschulen vielleicht mit Unterstiitzung des
Bundes von Schweizern Lehrmittel geschaffen wiirden.

"7 17. Den Delegierten unserer Sektion wird fiir den Besuch
der Delegiertenversammlung des S. 1..-V. ein Beitrag von 12 Fr.
zugesprochen.

8. Die philosophische Fakultit I hat sich nun bereit erklirt,
den Lateinunterricht des Seminars in den Fillen als Ausweis
anzuerkennen, in denen die Note 4—5 erreicht ist, und unter
der Voraussetzung, daB, wenn die Unterrichtsdauer des Semi-

nars verldngert wiirde, auch wenn irgend moglich eine Erstrek-

kung des Lateinkurses um ein Jahr stattfinde. — So haben die
Bemiihungen, der Lehrerbildung die einstige Anerkennung zu
wahren, hier etwelchen Erfolg gezeitigt.

9. «Der Unterricht in :Biblischer Geschichte und Sittenlehre
im Lichte der Verfassung» betitelt sich ein umfangreiches Gut-

achten, in dem der Rechtsherater des Verbandes im Auftrage des
Kantonalvorstandes seine Auffassung darlegt. Es befalit sich
hauptséchlich mit den Entscheiden des Bundesgerichtes in diec-
ser Frage. Aus dessen Erwigungen zu seinen Entscheiden
lasse sich ableiten, daB ein Moralunterricht, der grundsitzlich
und tatséichlich auf jede religiose Begriindung verzichtet, obli-
gatorisch erklart werden darf. Dagegen widerspreche das fiir
die 1.—6. Klasse aufgestellte Programm der absoluten konfes-
sionellen Neutralitéit, weshalb der Besuch dieses Unterrichte:
nicht obligatorisch sei.

10. Einem Lehrerkonvent wird auf seine Anfrage gean:-
wortet, es stehe im Belieben der Schulpflege, die Lehrer einzu-
laden zu der Aussprache, die nach § 106 der Verordnung betrei-
fend das Volksschulwesen nach dem Examen zwischen Visitato:
und der Schulpflege stattzufinden hat. — Dagegen hat die Pfleg
die Lehrerschaft einzuladen, wenn sie in ihrem Schofle die Visi
tationsberichte bespricht. © Eine Ausstandspflicht der Lehre:
kann hier nicht vorgeschiitzt werden.

11. Die letzte Sitzung befalite sich in der Hauptsache mi
dem Entwurfe fiir das neue Gesetz tiber die Leistungen des Stac-
tes an das Volksschulwesen. Die Beratungen dariiber im Kan
tonsrate sind zum Stillstand gekommen und werden immer wie
der verschoben. Die Widerstinde gegen die Gesetzesvorlag:
scheinen sich in einem Mafle verdichtet zu haben, daBl erwoge:
werde, ob sie zuriickgezogen und durch eine neue Vorlage z!
ersetzen sei, oder ob man iiberhaupt die ganze Neuverteilung
der Lasten auf dem Wege der Verordnung durch Kantonsrats-
beschlufl ordnen wolie.

Eine Gegeniiberstellung der Vor- und Nachteile in der Ge
setzesvorlage selber, ein Abwigen der Neuregelung einerseit
durch Gesetz oder anderseits durch eine bloBe Anderung de-
Klassifikation der Gemeinden spricht fiir die Losung der Frag
durch ein Gesetz. Nur durch ein solches sind etwelche Fort
schritte zu erreichen und kann die Lehrerschaft Erfiillung eini
ger ihrer Wiinsche erhoffen. Deshalb spricht sich der Kanto
nalvorstand einmiitig dahin aus, es sei an der Neuregelung
durch ein Gesetz festzuhalten. Es bleibt dabei unbenommen, ab
zuwarten, welche Krifte die Gestalt der Vorlage bestimmen und
wie die Vorlage die Beratungen des Kantonsrates verldaBt. Wen:
dann die Form einiger die Lehrerschaft stark interessierende:
Paragraphen bekannt ist, wird sich die Stellungnahme ergeben
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L -st.

: An die Mitglieder des Z. K. L.-V.
Zur gefl. Notiznahme.

1. Telephonnummer des Prisidenten, Sekundarlehrer E
Hardmeier, «Uster 238>.

2. Einzohlungen an den Qudstor, Lehrer W. Ziirrer in
Wiédenswil, kénnen kostenlos auf das Postcheckkonto VIII1
309 gemacht werden.

3. Gesuche um Stellenvermittlung sind an Lehrer H. Schd
nenberger, KalkbreitestraBe 84, in Ziirich 3, zu richten.

4, Gesuche um Material aus der Besoldungsstatistik sind
an Fraulein Dr. M. Sidler, Lehrerin, Dubsstrafle 30, in Zii-
rich 3, zu wenden.

5. Arme, um Unierstiitzung nachsuchende durchreisend:
Kollegen sind an Lehrer H. Schonenberger, Kalkbreitestr. 84,
in Ziirich 3 oder an Sekundarlehrer J. Ulrich, St. Gallerstr: 7¢,
in Winterthur zu weisen.

Briefkasten der Redaktion.

An Herrn J. Sch. in W. Der Bericht iiber die Delegierten-Ve:-
sammlung muB auf die nichste Nummer zuriickgelegt werden. —
An Herrn E.B. in St. Der Bericht der Elementarlehrerkonferen
wird in der nichsten Nummer erscheinen. — An K.H. in Z. Ich ge-
wirlige gerne die Zustellung der Arbeit. E. Hi.

Redaktion: E. Hardmeier. Sekundarlehrer, Uster; W.Zlirrer, Lehrer, Widenswil; U. Siegrist, Lehrer. Ziirich 4: J. Schlatter, Lehrer, Wallisellen
H.Schoénenberger, Lehrer, Ziirich 3; Dr. M. Sidler, Lehrerin, Ziirich 3; J. Ulrich, Sekundarlehrer, Winterthur.
Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — Druck und Expedition: Graphische Etablissemente Conzett & Cie., Ziirich.




	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 16. Juli 1927, Nr. 10

